
 
Einladung 

zur 
1. Mitgliederversammlung  

der Familienhilfe Liechtenstein e.V. 
am Dienstag, 20. September 2016, 19:00 Uhr 

im Saal Zuschg, Schaanwald 
 
 
Traktanden: 
1. Begrüssung 
2. Bestimmung der Stimmenzähler und der Protokollführung 
3. Anwesenheitskontrolle der Vereinsmitglieder 
4. Bekanntgabe der Namen der Vereinsmitglieder, welche sich für die nächste 

Amtsperiode als Delegierte zur Wahl stellen 
5. Wahl der einzelnen Mitglieder der Delegiertenversammlung für die Amtsperiode 

vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 durch die Vereinsmitglieder 
6. Statutenänderung Punkt 8, Absatz 2 

Punkt 8, Absatz 2 der Statuten der Familienhilfe Liechtenstein e.V. vom 14.03.2013 lautet heute wie 
folgt: 
“Die Einberufung der Mitgliederversammlung inkl. Traktandenliste erfolgt entweder durch schriftliche 
Verständigung der ordentlichen Mitglieder und der Ehrenmitglieder bzw. Ehrenpräsidenten mindestens 
14 Tage vor dem angesetzten Termin oder durch Veröffentlichung auf der Website des Vereins und im 
Gemeindekanal aller Gemeinden, die den Verein fördern und unterstützen, während einer Dauer von 14 
Tagen vor dem angesetzten Termin.“ 
 
Punkt 8 Abs. 2 der Statuten der Familienhilfe Liechtenstein e.V. vom 14.03.2013 soll neu lauten wie 
folgt: 
“Die Einberufung der Mitgliederversammlung inkl. Traktandenliste erfolgt entweder durch schriftliche 
Verständigung der ordentlichen Mitglieder und der Ehrenmitglieder bzw. Ehrenpräsidenten mindestens 
14 Tage vor dem angesetzten Termin oder durch Veröffentlichung auf der Website des Vereins und auf 
der Website aller Gemeinden, die den Verein fördern und unterstützen, während einer Dauer von 14 
Tagen vor dem angesetzten Termin.“ 

7. Varia 
8. Schlusswort 

 
Am Ende der unmittelbar anschliessend an diese Versammlung abgehaltenen a.o. 
Delegiertenversammlung laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein. 
 
Familienhilfe Liechtenstein e.V. 

 
 
 
 

Dr. iur. Ingrid Frommelt, Präsidentin 
 
Vaduz, Ende August 2016 
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